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ZIKF-Themen

Künstlersozialabgabe

Aktuelle Streitpunkte und geplante Gesetzesänderungen ab 2015

Dipl.-Finw. Jörg flo/ahaus, Unna')

Nach der letzten Gesetzesänderung ab 2012i) zeichnet sich mit dem geplanten Gesetz zur Stabilisierung des
Künstlersozialabgabesatzes (Künstlersozialabgabestcibilisierungsgesetz - KSA StabG) ein weitreichender Eingriff
in die Abgabenpflicht ab.

geplant ist z.um einen eine enorme Ausweitung der Prüfungsdichle durch die Prüfer der deutschen Rentenversi
cherung und zum anderen die Einführung einer Geringfügigkeitsgrenze.

grund der weiten Interpretation der Ausgestaltung der Grundlagen für die Erhebung der Künstlersozialabga=
)e (KSA) durch die Künstlersozialkasse (KSK) haben sich in letzter Zeit verschiedene Streitpunkte ergeben. Ins-
besondere die Abgrenzung von sportlichen (abgabefreiert) und künstlerischen (abgabepflichtigen) Tätigkeiten im
Bereich von Tctnz und Folklore, die Grenze von drei Veranstaltungen im Jahr bei nicht typischen Verwertern sowie
die Frage, was "nicht nur gelegentliche" Vergütungen für Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit sind. erhitzen
elle Gemüter der Betroffenen.

Der folgende Beitrag stellt die für den öffentlichen Bereich wesentlichen geplanten Änderungen und Streitpunkte
anhand von Beispielen vor und gibt Handlungsempfehlungen.

1. Geplante Änderungen ab 2015

1.1 Verfahrensablauf und Prüfung
Nach $ 27 Abs. l KSVG hat der zur Abgabe Verpflich-
tete nach Ablauf eines jeden Jahres, spätestens bis
zum 31.3. des Folgejahres, die Summe aller abgabe-
pflichtigen Entgelte der Künstlersozialkasse [KSK) auf
vorgeschriebenem Vordruck zu melden.

auszahlungen (fällig jeweils am 10. eines Monats) fest-

gesetzt (je 1/12 des Voijahresbetrages).

Vorauszahlungen werden nur festgesetzt. wenn der je-
weilige Betrag mindestens 40 € beträgt.

Gemäß $ 27 Abs. 5 KSVG können auf Antrag die Vor-
auszahlungen herabgesetzt werden, wenn glaubhaft
gemacht werden kann. dass im !aufenden Kalender-
jahr die Bemessungsrundlage der KSA deutlich niedri-
ger als im Vorjahr sein wird.

Auf dem Vordruck ist lediglich die Bemessungsgrund-
lage der KSA (Gesamtentgelte des betroffenen Jahres)
zu melden.

Die KSK erteilt daraufhin einen Abgabenbescheid.
Die Zahlung ist einen Monat nach Bekanntgabe des
Bescheides fällig. Aufgrund der Festsetzung für das
Vorjahr werden fur das. laufende Jahr monatliche Vor-

dem Autor {s:t I'iauptsachgebietsleiter Außensteuenecht im Fi-
nanzamt Soest(NRW) und Gastdozënt für lüternabonales
Steuerrecht an der Bundesfinanzakademie in Berlin. Der Bei-
trag ist nicht in dienstlicher Eigënschailt verfasst und ent-
spricht der persönlichen Auffassung des Autors.
Vgl. liolthaus, ZKF 2012. 49.1)
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Seit dem Dritten Änderungsgesetz des KSVG
l3. KSVGÄndG) v. 12.6.2007 wird die rechtzeitige und
voEständige Entrichtung der Ktinstlersoziaiabgabe der
Unterneilmen durch die Träger der Rentenversicher\lng
im nähmen ihrer Betriebsprüfungen {lberwacht ($ 28p
Abs. la SGB IV).

KSVCI ("nicht nur gelegentliche" Aufträge an selb-
ständige Künstler oder Publizisten. ;um deren Werke
oder Leistungen fur Zwecke ihres Unternehmens zu
nutzen. wenn im Zusammenhang mit dieser Nutzung
Einnahmen erzielt werden sollen) eine Geringfügig-
keitsgrenze von 450 € jährlich eingeführt werden.
Bei einem aktuellen Ktlnstlersozialabgabesatz von
5,2 % erscheint die ; Geringfügigkeitsgrenze zunächst
einmal doch sehr gering. Der gesamte Verwaltungs-
aufwand der KSA wird nämlich nach wie vor bei Un-
ternehmen. die nicht typische Abgabepflichtige sind,
fäibg, wenn ein Jahresbetrag von mehr als 23,40 €
KSA zu zalüen ist. ])ie Einführung dieser faktischen
"23.40 €-Grenze" als Aufgtiff der Empfehlung der

Enquete-Kommission "Kultur in Deutschland" zu pro-
pagieren, wie es die Bundesregierung in ihrem Geset-
zesentwurf tut, erscheint ein wenig zynisch.

Wollte man eine kleine Entlastung fur Unternehmen
- insbesondere gemeinnützige Kulturverëine - shit se!-
tenefen Abgabevorgängen erreichen, müsste die Ge-
ringftigigkeitsgrenze äuf mindestens 2 000 € angeho-
ben werden. Dies entspräche dann einem jährlichen
Ausfallbetrag von 104 €,

Trotzdem muss die Wirkung der geplanten Gering-
ftigigkeitsgren2ë näher untersucht werden.

Sie gilt nicht fair typische Branchen. die unter $ 24
Abs. l KSVG fallen. wie Verlage. Theater. Chöre und
Museen.

©
Durch die geplante Neufassung des $ 28q SGB IV
durch das KSAStabG sollen db 2015 alle Arbeitgeber
aus dem Verwerterbestahd der;KSK sowie alle Arbeit-
geber mit mindestens 20 Beschäftigten regelmäßig im
Rahmen der turnusMäßig stattfindenden Arbeitgeber-
prtifungen a\lf etwaige Melde- und Zahlungspfhchten
nach dem ASVG geprüft werden. Bei Arbeitgebern mit
weniger als 20 Beschäftigten soll ein jährliches Kontin-
gent gebildet werden. hach dem der durchschnittliche
Prtifungsturnus fur diese Gruppe 10 Jahre betragen
soll (im Ergebnis mindestens 40 % aller Prüfungen in
dieser Gruppe).

Ausgenommen hiervon sind Unternehmen, die keine
Beschäftigten haben. Diese werden nach wie Vor ge-
mäß $ 35 Abs. l KSVG von der Künstlersozialkasse
selbst geprüft.

%

©

Unternehmer im Sinne des KSVG ist insbesondere auch
die öffentliche Hand mit all ihren Theatern. Open- und
Ba[[etthäusern, M]useen.]]]ochschu]eh. Fachhochschu-
len. Volkshochschulen sowie alle gemeinnützigen Verei-
ne.2): die im Bereich Kunst und Publizistik sowie Lehre
von Kunst und Publizistik tätig sind. Eine Gewinnerzie-
lungsabsicht ist nicht nötig. Zudem gehört auch die
Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit zu den abga-
bepflichtigen Bereichen. Entscheidënd ist jeweils nur.
dass Vergütungen fur künstleüsche ader publizistische
Leistungen qinschließlidl der Lehre von, diesen Tätig-
keiten an nicht abhängige Beschäftigte gezahlt werden.

Sie gilt aber für nicht kommerzielle Veranstalter. wie
geiüeinnützige Kunst- oder Kulturvereine. die tnehr
als drei Veranstaltungen im Jahr mit vereinsfremden
Künstlern oder Publizisten durchführen.

Beispiel:
Der Laienchor Cantus Coeli e.V. plant für das Jahr 2015
vier öffentliche Konzerte, zu denen jeweils ein Solist ein-
geladen werden ËoU, der je Konzert 100 € Gage erhalten

Da die Vergütungen im Jahr 2015 insgesamt unter 450 €
liegen werden. wird nach der geplanten Neufassung des
KSVG keine KSA mehr fällig werden.

Im Bereich der Unternehmen, die gelegentlich für Wer-
bung und Öffentlichkeitsarbeit Vergütungen an Selb-
ständige . zahlen. kann die Geringfügigkeitsgreüze
ebenfalls zu Entlastungen führen.

sollQ

Die Durchführung;dër Prüfungen bei den Unternehmen
richtet sich insbesondere nach der KSVG-Beitragsüber-
wachungsverördnung(KSVG-BUVO). Die Außenprü-
fung erfolgt während der übhchën Betriebszeit in den
Geschäftsräumen der zu prüfenden Unternehmen l$ 29
ASVG i.V.m. $ 1 1 KSVG-BUVO). Sie ist möglichst einen
Monat. mindestens jedoch 14 Tage vor dem avisierten
Prüfungstermin den betrogenen Unternehmen gegen-
über anzukündigen. lin Rahmen der Pttifung können
- soweit die Vorlage für die Feststellung der Abgaben
pflicht und tdër Höhe der Abgabe edorderhch ist - fol-
gende Unterlagen verlangt werden {,$ 29 KSVG i.V.m.
$ 7 KSVG-BUVO):

Beispiel:
Die Stadt Münster lasst von einem selbständigen Webde-
signer jährlich eine }iomepage für 400 € aktualisieren.
Ab 2015 wird aufgrund der geüngen Vergütungshöhe
bunter 450 €) keine KSA mehr fällig werden.

sämtliche Aufzeichnungen über die abgabepflichti-
gen Entgelte ($ 25 KSVG), wie z.B. Rechnungen,
Quittungen. Gutschriften ($ 28 KSVG),

sämtliche Verträge über die beauftragten künstleri-
schen/publizistischen Leistungen/Werke.

Bilanzen. Gewinn- und Verlustrechnungen. Einnah-
me-Uberschussrechnungen. Prtifberichte der Finanz-
behörden über Betiiebsprüfungen. Um.satzsteuerson-
derprtifungen, Lohnsteueraußenprüfungen. Berichte
der Steuerfahndung, DEUV-Meldungen etc.

2. Streitpunkt "nicht nur gelegentliche" Eigen-
werbung und Offentlichkeitsarbeit

Auch für Unternehmen. deren Täügkeitsschwerpunkte
gerade nicht im künstlerischen oder publizistischen Be-
reich liegen. wird eine Abgabepfbcht nomliert. z.B. für
Eigenwerber. die für Zwecke des eigenen Unterneh-
mens Werbung oder Offenüichkeitsarbeit betreiben.3)
Erfasst wird hierbëi insbesondere die nicht hur gele-
gentliche Beauftragung von selbständigen Künstlern/
Publizisten zur Vornahme von Presse- und Medien-
arbeit. zur Erstellung von Publikationeit oder zur

1.2 Geplante Geringfügigkeitsgrenze
N4it dean KSAStabG soll in dem neu Öefagsten $ 24
Abs. 3 KSVG für. die Fälle des $ 24 Abs. l Satz 2 KSVG
("nicht nur geiegenthche" Eigenwërbung und Öffent-
lichkeitsarbeit) und: die Fälle des $ 24 Abs. 2 Satz l

2)

3)

.Zur Zahltingsveipflichtung von gemeinnützigen Vereinen
und Stiftungen vgl. auch Holthaus, ZStV 2012, 166.
Vgl. $ 24 Abs. l Satz 2 KSVG
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Durchführung von Veranstaltungen und(Verkaufs-)Ak-
tionen des. beauftragenden Unternehmens. Hierzu zälalt
auch die Erstellung und Pflege eines Webdesigns.4)
Fraglich ist in dieseih Zusammenhang die Definition
des Begüffs "nicht nur gelegentlich" in $ 24 Abs. l
Satz 2 KSVG. In $ 24 Abs. 2 Satz 2 ASVG wird: für die
Tatbestände des $ 24 Abi. 2 Satz l KSVG (vg}. 3.) dieser
Begriff mit mehr als drei Veranstaltungen/Aufträgen de-
finiert. ]n der Literature) wird hierzu allerdings vertreten,
dass bei Eigenwerbung und Öffentlichkeitsarbeit be-
reits eine Regelmäßigkeit und daher ein "nicht nur ge-
legentlich" anzunehmen ist, wenn Werbemaßnahmen
halbjährlich oder gar ntlr eimna! im Jahr faber iilimer
wieder) durchgeführt werden. Die KSK geht in ihrer in-
forihationsschrift Nr. 2 (5/2013} noch einen Schritt wei-
ter. Nach ihrer Auffassung kölle die Voraussetzung
nicht nur gelegentlich" auch bei größere1l Intervallen

als einem Kalenderjahr erfüllt seth, wenn Werbemaß-
nahmen, Ausstellungen oder ähnliches z.B. alle drei
oder fünf Jahre stattfinden.

daher verpflichtet. die Gesdmthonorare jährlich an die
KSK zu mellden und die entsprechende KSA zu zahlen.

Fraghcb ist derzeit die Einordnung von mehrtägigen
Veranstaltungen in die Prüfung der Grenze von drei
Veranstaltungen. Zu einem hierzu ergangenen Urteil
des LSG Berlin-BrandenburgÖ) ist derzeit die Revision
beim BSGE) anhängig. Das LSG sah wie die Vorinstanz
(SG Potsdam) bei einem gemeinnützigen Verein zur

Pflege der Country- und Westernkültur. der neben
einem dreitägigen Country-Weekend eine eintägige
Country-Weihnachtsfeier mit selbständigen Künstlern
veranstaltete, cLie Grenze von drei Veranstaltungen als
dicht {iberschritten an. M.E. kann man der Argumen-
tation des LSG nur folgen. da für die Dreitagesveran-
staltünä laut Sachverhaltsdarstellung regelmäßig ein-
heitliche Wochenendkarten verkauft wurden. Warum
die KSK in dem Country-Weekend drei Veranstaltun-
gen sehen will, ist fur mich nicht nachvollziehbar. Ver-
gleiëhbare nähe sind im öffgntiich geförderten Kunst-
und Kulturbereich sicher denkbar.

Spätestens hier wird nach meiner Auffassung der
durch den Gesetzestext gedeckte Rahmen gesprengt.
M.E. hüsste die Grenze aron drei Veranstaltungen
auch auf die Einordnung von Werbemaßnahmen aus-
strahlen. da der Gesetzgeber in beiden Absätzen den
gleichen Rechtsbegriff "nicht nur gelegentlich" ver-
wendet. Wollte er den von der KSK vertretenen Tatbe-
stand erfasst wissen. hätte er meiner Meinung nach in
Abs. l anstelle von "nicht üur gelegentlich" den Begriff
regelmäßig wiedërkehrend", wie wir ihh z.B. aus $ 11

Abs. l Satz 2 ESTG kennen, verwenden massen. Ei
kann nicht sein. dass auf der einen Seite ein Kulturver:
ein A, der regelmäßig in jedem Jahr drei Veranstal-
tungen mit Künstlern durchführt. nicht abgabepflichtig
ist {nach $ 24 Abs. 2 Satz ! und 2 ASVG), auf der ande-
ren Seite der KultuwereinB. der nie dmbietende Künst-
ler beauftragt, aber alle drei Jahre sein Webdesign um-
gestalten lasst. abgabepflichtig sein soE.

4. Abgrenzung abgabefreier eher sportlicher
voh abgabepflichtigen eher künstlerischen
Tätigkeiten

Gerade bei Darbietenden und Unterrichtenden im
öffentlich geförderten Bereich stellt sich die diffizile
Frage. ob es sich um nicht abgabepflichtige Leistun-
gen, wie Folklore und eher sportliche Darbietungen
handelt, worunter die KSK auch Standardtänze,. La-
teinamerikanische Tänze. Histoüsche Tänze, Break-
dance, Zumba, Eistänz, Salsa. Capoeira. Merengue,
Flamenco, Rock'n'Roll, Stepptanz \lnd Jazz-Dance sub-
sumiert. Ebenfalls als ; nicht abgabepflichtig ordnete
das BSGE) das Durchführen einer japanischen Teezere-
monie ein. Däs BSG sah in dieser Vorführung eher eiü
" exotisches Brauchtum

Dagegen ordnete das SG Frankfurto) Bollywood-Tanz
und Kathak-Tanz als abgabepflichtig ein und zwar so-
wohl Darbietung dls auch Lehre dieser Tänze. selbst
wenn sie nicht auf einer "klassischen" Bühne zur Auf-
führung gebracht werden.

Unstreitig abgabepflichtig, da dem Bereich Kunst zu-
geordnet, werden klassisches Ballett, zeitgenössischer
Tanz, Tanztheater und Musicaltanz.to)

3. Streitpunkt Grenze von drei Veranstaltungen
im Jahr

Neben den typischen abgabepflichtigen Unternehmen
ITheatern. Museen. etc.) werden alle Weiteren Unter-
nehmen erfasst. die nicht Ruf gelegentlich Aufträge an
Selbständige entweder zur Eigenwerbung und Offent-
liëhkëitsarbeit (vgl. 2.) oder fur Zwecke ihres eigenen
Unternehmens erteilen. wenn im Zusammenhang mit
dieser Nutzung Einnahmen erzielt werden.

Damit ist der Kreis der Verwirrung im Bereich ded;olk-
}ore und dies Tanzes geschlossen. Wo liegt noch exoti-
sches Brauchtum und Folklore bzw. eher sportlich ge-
prägter Tanz vor und wo fangen die Kunst und das
Theater an?Um den Begriff des "nicht nur gelegentlich" näher zu

erläutern. enthält $ 24 Abs. 2 Satz 2 KSVG eine Grenze
von drei Veranstaltungen jährlich. Diese gilt insbeson-
dere fur Laienorchester. Kunst- und Kulturvereine.

Ein Abgrenzungskriterium kann der sportliche Wett-
kampf sein. Da Sport grundsätzlich als nicht abgabe-
pflichtig einzustufen ist, unteriiegeh Preisgelder für
Eiskunstlauf und Eistdnz nicht der KSA. Eine Eisrëvue
(z.B. Holiday on lce) erfüllt dagegen wohl die Kriterien
der Abgabepflicht, soweit Vergütungen an nicht ab-
hängig Beschäftigte gezahlt werden. Warum aller-

Beispie!:
G betreibt eine Kulturkneipe in einem sozis-kulturellen
Zentrum in Soest und lädt alle drei Monate einen l(laviër-
spieler oder eine Jazzband ein, die für die Gäste spielëh.
Die Honorare an die Mlusiker betragen pro Abend 200 bis
800 €. An diesen Abenden werden keine Eintrittsgelder
verlangt.
Da G viermal im Jahr eine Veranstaltung mit Künstlern
durchführt, ist dies nach $ 24 Abs. 2 Satz 2 ASVG als
nicht nur gelegentlich einzustufen. . Zudem erzielt ër
durch den Verkauf von Speisen und Getränken an den
Konzërtdbenden Einnahmen. Es ist insoweit nicht erfor-
derlich, dass er konkrete Eintrittsgelder verlangt. G ist

4) Vgl, BSG v. 7.7.2005, B 3 KR 29/04 R. Sozr 4-5425 $ 24 Nr. 7.
5) Z.B. Finke/Buchmann/Nordhausen, KSVG, 4. Aufl. 2009,

$ 24 KSVG Rz. }92.
6) LSG Berlin-Brandenburg v. 19.7.20}3. L 9 KR 353/10.
7) Az.: B 3 KS 6/13.
$) Vgi. BSG v. 12.5.2005, B 3 KR 13/04 R. Sozr 4-5425 $ 2 Nr. 3.
9) Rkr. Urt. d. SG Frankfurt v. 11.12.2012, S 27 KR 377/08. NZS

2013.389
10} Vgl. Informationsschrift der KSK Nr. 11. 5/2013
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dings der Bollywoodtanz abgabepflichtig ist und der
Orientalische Tanz nicht, bleibt ein Geheimnis des SG
Frankfurt. Viëileicht hätte man dort doch in die Revisi-
on zum BSG gehen soden. Festzuhalten ist hier aber,
dass immer dann eine Abgabepfiicht bejaht 'ürird.
wenn im weitesten Sinne eine Theater- ader Varietë-
aufführung stattfindet. Zudem wird auch det Bereich
der Unterhaltungskunstli) als abgabepflichtig einge-
stuft. Somit könnte auch eine Bauchtanzvorftihrung in
einem Kulturzentrum zur Abgabepflicht fuhren.

künstlerisch und somit abgabepflichtig und mal als
sportlich und daher abgabefrei eigestuft werden kann.
Spätestens hier stellt sich die Frage nach der Verfas-
sungsmäßigkeit der }iandhabung durch die KSA, da
ein Verstoß gegen den Gleichheitsgrundsatz aus Art. 3
GG naheliëgt.

5, Quintessenz

Je näher mah sich die Rechtsprechung der SG und des
BSG sowie die Informationsschriften der KSK an-
schaut. umso mehr gewinnt man den Eindruck, dass
man es mit einer nahezu wiHkürlichen EihzelfaUbe-
trachtung zu tun hat.
Die großen Rechtsunsicherheiten bei den Fragen. wie
das Kriterium "nicht nut gelegentlich" zu definieren
und wie die Abgrenzung von Kunst zu Sport im Be-
reich dër Folklore und des Tanzes vorzunehmen ist.
wird durch die Erweiterung der Prüfungsdichte ab
2015 auch;bei kleineren Arbeitgebern weiter forcieü.
Die geplante Freigrenze von faktisch 23,40 € KSA im
Jahr läuft in der Praxis nahezu leer.

Ein paar Abgrenzungskriterien lassen sich aus dem Ur-
teil des BSG12) zu einer TanzlehreHn für argentini-
schen Tango herleiten. Feier ftlhrt das Gericht aüs, dass
die Tanziehrerin nur dann abgabepflichtig ist, wenn
die Ausbildung fur den Btihnentanz, Showtanz oder
Balletttanz geeignet ist. Ansonsten zälüe der argentini-
sche Tango zum Bereich des Sports, weil er Wettkampf-
mäßig ausgeübt werden könnte. Da im Urteilsfall der
Tango schwerpunktmäßig in diesem. nicht-künstleri-
schen Bereich gelehrt wurde. w\J.rde die Lehrerin als
nicht abgabepflichtig eingestuft.

Entscheidëhd sind hier dann w:leder das Niveau und
die Zielrichtung. Gleichzeitig wird durch dieses Urteil
aber auch klar, class ein und derselbe Tanz ma! als

li) Vgl. BSG v. 25.10.1995, 3 RK 24/94. Sozr 3-5425 $ 24 Nr. 12 zu
Vorführungen von Damenunterwäsche in l)iskotheken.

12) BSG v. 7.12.2006. B 3 KR 11/06 R.

Steuerrechtliche Gemeinnützigkeit eingeschalteter Eigengesellschaften bei
der Erfüllung kommunaler Pflichtaufgaben -

Folgerungen aus dem "Rettungsdienst"-l.Jrteil des BFH vom 27.11.2013

Dipl.-Bw. (FH) / Dipl.-Vw. / Dipl.-Hdl. Martin Kronawitfer. IJntergriesbach

Im "RetturLgsdienst"-Urteil vom 27. 1 1.2013 (1 R 1 7/12) hat der BFH erstmals darüber entschieden. ob eine Eigen-
geseilschaft gGmbH) einer juristischen Person des öffentlichen Rechts im steuerlichen Sinne als gemeinnützig
anerkannt werden kann, sofern sie für ihren Gesellschafter eine hoheitliche P!!ichtaufgabe {hier: Notfallrettung,
Krankentransport) erbringt. Dabei hat sich der !. Senat gewissenhaft mit weiteren Aspekten auseinctnder gesetzt,
die jeweils eine Ausstrahlungswirkung über den Einzelfall hinaus haben können. Beiëpieisweise wurde die Bei-
hilfeproblematik bei Zweckbetrieben genauso thematisiert wie die Notwendigkeit. bei eingeschalteten Eigenge-
selischaften für erbrachte Leistungen zu Gunsten des Gesellschafters einen Kostenausgleich mit Gewinnauf-
schlag zu vereinbaren. Bedeutende Aussagen Werden auch dahingehend getroffen, wann das Merkmal der
Unmittelbarkeit als erfüllt anzusehen ist, sowie dass kein Zweckbetrieb mehr vorliegt, sofern Gewinne angestrebt
werden. die den konkreten Finanzierungsbedarf des jeweiligen wirtschaftlichen Geschäftsbetriebs übersteigen.

1. Ausgangslage
Im Verfahren iR 17/12 hat der EFFI die Steuerbegüns-
tigüng kommunaler EigengeseUschaften. hier der Ret-
tungsdienst-GmbFi[ eines Landkreises, sehr gewissen-
haft aufgearbeitet. Die Begründung des Urteils vom
27.11.2013 macht hierbei in mehrerer Hinsicht den
wegweisenden Charakter im Gemeinnützigkeitsrecht
juristischer Personen des öffentlichen Rechts (jPdöR)
deutlich.

mäßige Zwecke verwendet werden. wobei etwaige
Uberschüsse einer Rücklage zur Sicherung uhd Er-
füllung des Gese1lschaftszwecks zuzuführen sind. Der
Landkreis darf in seiner Eigenschaft als Gesellschafter
weder Gewinnausschtittungen noch andere Zuwen-
dungen aus Mitteln der Klägerin erhalten.

Fur das Streitjahr 2002 beantragte die Gmbh die An-
erkennung als gemeinnützige und somit Von der Kör-
perschaft- und der Gewerbesteuer befreite Körper-
schaft i.S.d. $$ 51 f{. AO. Das Finanzamt !ernte den
Antrag ab, da die Gmbll{ als kommunale Eigengesell-
schaft eine hoheitliche Pflichtaufgabe ihres Gesell-
schafters edtille und daher nicht selbstlos tätig ist.

Die deswegen erllobene Klage vor dem. FG Berlin-
]3randenburg war erfolgreiche die angefochtenen Be-
scheide wurden aufgehoben.l) Gegen das FG-Urteil

Gesellschaftszweck der Gmbh (Klägerin) ist die Wahr-
nehmung dër Aufgaben nach dem Brandenburgischen
Rettungsdienstgesetz. insbesondere die bedarfsge-
rechte und flächendeckende Notfallrettung, der Kran-
kentransport. die Sofortrëaktion in besonderen Fällen
sowie die Errichtung und der Betrieb vöü Rettungswa-
chen. Laut ihrer Satzung soll die Gesellschaft selbstlos
tätig sein und nicht in erster Linie eigeliwirtschafthche
Zwecke verfolgen. Die Mittel dürfen nur für satzungs-
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1) FG BeTEn-Brandenburg v. 7.2.2012. 6 K 6086/08. EFG 2012.
1088. Z!<F I0/2012 VII.

' r

©


